
Verwaltung Formular  
Aufnahme Tagespflegegast + Information Datenverarbeitung 

AH 

 

Seite 1 von 4 
 

Datum Freigegeben 

19.01.2021 EL 

 
 

 

Einverständnis zur Erfassung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten erteilt (s. Anlage):   ja   nein 

Name/ Vorname des Gastes: 
Anschrift: 

Geburtsdatum:  
Konfession: 

Geburtsname:  

Aufnahme ab:   

Wochentage:   Montag    Dienstag   Mittwoch   Donnerstag   Freitag  
Intervall: 
 Andere Vereinbarung:_________________________________________________ 

Hol und Bringdienst durch APH     von:                      bis: 

Hol und Bringdienst durch Angehörige/ Betreuer von:                      bis: 

 
 Angehörige _______ 
 Gesetzlicher Betreuer         
 Vollmacht 
 

Name:_______________________________________ 
Straße:_______________________________________ 
PLZ/Wohnort__________________________________ 
Telefon:_______________________________________ 
 

 
 Angehörige ________ 
 Gesetzlicher Betreuer         
 Vollmacht 

Name:_______________________________________ 
Straße:_______________________________________ 
PLZ/Wohnort_________________________________ 
Telefon:_____________________________________ 
 

Besonderheiten:   Bettgitter   Andere Fixierung                             Richterl. Anordnung liegt vor. 

 PEG       DauerK       Port ZVK     Diabetiker       Demenz       Keine Medikamente stellen            

Infektiöse Erkrankungen: 

Hausarzt:______________________ 
 
Anschrift:______________________ 

Tel.-Nr.:_______________________ 

Fax -Nr.:_______________________ 

Pflegekasse/Krankenkasse:    KV-Nr.  

Pflegegrad:  0         1          2         3          4         5            
 Neueinstufung wurde/ wird  beantragt am ______________ 
 Betreuungs- + Entlastungsleistg. §45b SGBXI, 125,-€ monatlich   

Kostenübernahme 
Kranken-/Pflegekasse: 

 wurde/ wird beantragt  am_____________________ 
 Privat/bzw. Selbstzahler 

Rezeptgebührenbefreiung 
* ja, bis .........................*bitte Kärtchen mitbringen      nein 

Restkostenübernahme 
durch Sozialamt: 

 wurde beantragt am_______________ 
     beim Sozialamt in ___________________________ 
 wird beantragt am ________________ 
 ist nicht erforderlich 

Medikamente gestellt: :      ja         nein Inkontinenzmaterial:      ja         nein 
 

Aufgenommen von: __________________________  am: ___________ 
 

Vertrag abgesandt am:     Vertrag zurück am: 



Verwaltung Formular  
Aufnahme Tagespflegegast + Information Datenverarbeitung 

AH 

 

Seite 2 von 4 
 

Datum Freigegeben 

19.01.2021 EL 

 
 

 

Hinweise zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

 

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann sich der Tagespflegegast 

wenden? 

Für die Datenverarbeitung ist verantwortlich: DRK Kreisverband Dillkreis e. V., Gerberei 4, 35683 

Dillenburg, Telefon: 02771/303-0 

 

Betrieblicher Datenschutzbeauftragter ist: Alexander Schwenk, 

E-Mail: datenschutz@drk-dillenburg.de 

 

Der Pflegegast hat ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde: Der Hessische 

Datenschutzbeauftragte, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Telefon: 0611/14080 

 

Welche Daten nutzen wir und woher beziehen wir diese? 

Wir verarbeiten insbesondere solche personenbezogenen Informationen, die wir im Rahmen des 

Vertragsschlusses und während der Vertragsdurchführung erhalten.  

 

Dies sind grundsätzlich die Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten, Geburtsdatum 

und –ort, Staatsangehörigkeit) des Tagespflegegasts, aber auch uns benannter 

Angehöriger/Vertreter, die wir von dem Tagespflegegast erhalten.  

 

Es können auch Daten über die finanzielle Situation des Tagespflegegasts, beispielsweise über den 

Bezug von Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung, Rentenbezüge oder den Bezug 

weiterer Leistungen wie Sozialhilfe sein. 

 

Zu den verarbeiteten Daten gehören auch besondere Kategorien personenbezogener Daten wie 

zum Beispiel Gesundheitsdaten, die wir vom Tagespflegegast oder dessen Vertreter erhalten, wie 

medizinische Befunde, ärztliche Verordnungen, MDK-Gutachten, Bescheide über die Einstufung in 

Pflegegrade, Dokumentationsdaten aus einer Pflege- und Wunddokumentation etc. 

 

Zudem verarbeiten wir – soweit für die Erfüllung unserer Leistungen erforderlich – 

personenbezogene Daten, auch Gesundheitsdaten, die wir von anderen Unternehmern oder 

sonstigen am Pflege- und Betreuungsprozess beteiligten Dritten (Ärzten, Apothekern, Ergo- und 

Physiotherapeuten, Krankenhäusern, Hilfsmittellieferanten, Friseuren, Fußpflegern, Kranken- und 

Pflegekassen, Sozialhilfeträgern, etc.) zulässigerweise, zum Beispiel im Zusammenhang mit der 

Durchführung von Pflege- und Betreuungsmaßnahmen, zur Erfüllung von Verträgen oder aufgrund 

einer gesonderten Einwilligung des Tagespflegegasts, erhalten haben. 

 

Schließlich verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen 

(z. B. Standes- und Grundbuchämter, Schuldnerverzeichnisse, Handels- und Insolvenzregister) 

zulässigerweise gewonnen haben und verarbeiten dürfen. 
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Wozu verarbeiten wir die Daten und auf welcher Rechtsgrundlage? 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung sind Artikel 6 Abs. 1 a) - d), f), 9 Abs. 2 a), c), h) und i) 

der Datenschutz-Grundverordnung sowie §§ 22 Abs. 1 Nr. 1 b) und c), 24 des 

Bundesdatenschutzgesetzes.  

 

Die Verarbeitung erfolgt vorrangig zur Erfüllung vertraglicher Pflichten (Artikel 6 Abs. 1 b),  

9 Abs. 2 h)), nämlich der Erbringung unserer Leistungen. Dies kann die interne Verarbeitung 

beispielsweise zur Planung und Durchführung der Betreuungs- und Pflegemaßnahmen sein, aber 

auch die Konsultation und der Datenaustausch mit Ärzten,  Physio- und Ergotherapeuten, 

Apothekern oder sonstigen an der Erbringung der Leistungen beteiligten Dritten wie Wäschereien 

oder Cateringunternehmen. 

 

Soweit erforderlich, verarbeiten wir die Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus 

zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten (Artikel 6 Abs. 1 f),  

9 Abs. 2 f)), beispielsweise in folgenden Fällen: 

 

 Konsultation von und Datenaustausch mit Kranken- und Pflegekassen sowie 

Sozialhilfeträgern zur Abrechnung unserer Leistungen; 

 Konsultation von und Datenaustausch mit Abrechnungsdienstleistern zur Abrechnung 

unserer Leistungen, sei es, dass diese uns von den Kranken- und Pflegekassen benannt 

wurden oder dass wir die Abrechnung einem Abrechnungsdienstleister übertragen haben; 

 Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunfteien zur Ermittlung von Bonitäts- und 

Ausfallrisiken; 

 Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten; 

 Maßnahmen zur Qualitätssicherung  

 

Weiterhin unterliegen wir diversen gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen (z. B. dem 

Infektionsschutzgesetz, landesheimrechtlichen Regelungen und den Regelungen der 

Sozialgesetzbücher). Zu den Zwecken der Verarbeitung in diesem Zusammenhang (Artikel 6 Abs. 1 

c), 9 Abs. 2 i)) gehören unter anderem Meldepflichten an gesetzlich benannte Stellen, zum Beispiel 

im Falle des Auftretens meldepflichtiger Erkrankungen. 

 

Auch eine Einwilligung zur Verarbeitung der Daten für bestimmte Zwecke (Artikel 6 Abs. 1 a), 9 

Abs. 2 a)) berechtigt uns zur Verarbeitung. Für diese Fälle haben wir die Anlage 5 beigefügt, aus 

der Sie ersehen können, zu welchen Zwecken wir Ihre Einwilligung in die Datenverarbeitung 

erbitten. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf wirkt jedoch nur 

für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. 

 

Wer erhält Daten des Tagespflegegasts? 

Die personenbezogenen Daten werden nur den Mitarbeitern oder Dritten zugänglich gemacht, die 

für die entsprechenden Aufgaben zuständig sind. Gesundheitsdaten werden nur den Mitarbeitern 

oder Dritten zugänglich gemacht, die einer entsprechenden Schweigepflicht unterliegen und unter 

deren Verantwortung verarbeitet. 
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Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur, soweit dies für die Vertragsdurchführung oder aus 

den oben dargestellten Gründen erforderlich ist, beispielsweise zur Abrechnung der erbrachten 

Leistungen mit den Kostenträgern, zum Austausch mit anderen am Pflege- und 

Betreuungsgeschehen beteiligten Leistungserbringern, mit Kooperationspartnern wie Caterer, 

Wäschereien und Reinigungsunternehmen sowie zur Erfüllung gesetzlicher Meldepflichten etc.  

 

Auch von uns eingesetzte Auftragsdatenverwalter können zu den genannten Zwecken Daten 

erhalten. Dies sind beispielsweise unsere IT-Dienstleister, aber auch von uns mit der Abrechnung 

der Leistungen beauftragte Abrechnungsunternehmen. Diese sind vertraglich verpflichtet, die Daten 

ausschließlich für die von uns vorgegebenen Aufgaben zu verwenden.  

 

Eine darüber hinausgehende Verarbeitung bedarf der ausdrücklichen und jederzeit widerruflichen 

Einwilligung des Tagespflegegasts.  

  

Wie lange werden die Daten gespeichert? 

Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten für die Dauer des Vertragsverhältnisses, was auch 

die Anbahnung und Abwicklung des Vertragsverhältnisses umfasst. 

 

Die Daten können über die Beendigung des Vertrages hinaus gespeichert werden, soweit dies zur 

Abwicklung des Vertrages, zur Rechtsverfolgung bzw. –verteidigung oder zur Erfüllung gesetzlicher 

Pflichten erforderlich ist. So unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und 

Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), der 

Abgabenordnung (AO), der Pflege-Buchführungsverordnung (PBV) sowie den auf Basis der 

Sozialgesetzbücher geschlossenen Landesrahmenverträgen ergeben. Die dort vorgegebenen 

Fristen zur Aufbewahrung und Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre.  

 

Die Speicherdauer im Falle der Abwicklung des Vertrages, zur Rechtsverfolgung bzw. 

–verteidigung beurteilt sich nach den gesetzlichen Verjährungsvorschriften, die zum Beispiel nach 

den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) in der Regel drei Jahre, in besonderen Fällen 

auch bis zu dreißig Jahren betragen können. 

 

Welche Datenschutzrechte haben der Tagespflegegast und andere betroffene Personen? 

Der Tagespflegegast und andere betroffene Personen haben das Recht auf Auskunft sowie auf 

Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung der über sie erhobenen 

Daten, auf Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie das Recht aus Datenübertragbarkeit.  

 

Im Rahmen des Vertrages muss der Tagespflegegast grundsätzlich nur die Daten zur Verfügung 

stellen, die für den Abschluss, die Durchführung, Beendigung und Abwicklung des Vertrages 

erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. 

 


